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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1997/06/27 94/05/0291 3

Stammrechtssatz

Nicht entscheidend ist nach § 62 Abs 2 NÖ BauO 1976, ob die Haltung von Tieren im Rahmen einer Landwirtschaft in

einer bestimmten Gemeinde bisher üblich war oder nicht, sondern, ob Belästigungen der Nachbarn zu erwarten sind,

die das örtlich zumutbare Ausmaß übersteigen (Hinweis E 30.1.1990, 89/05/0171, betre?end Pferdehaltung; hier

betre?end Rinderhaltung und Schweinehaltung). Das im § 62 Abs 2 NÖ BauO 1976 festgesetzte Kriterium ist das

"örtlich zumutbare Maß", nicht jedoch die bisherige Geruchsentwicklung (Hinweis E 25.9.1990, 90/05/0069).
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